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Vereinsstatuten

Rechtsform, Zweck und Sitz
Art. 1

Unter dem Namen SIow lvlotion Projects besteht ein nichtgewinnorientierter Verein gemâss

den vortiegenden statuten und im sinne von Artiket 60 ff. des schweizerischen
Zivitgesetzbuches.

Art. 2
Der Verein bezweckt die Beschaffung finanzielter und anderer Mittet zur Unterstützung von

nichtgewinnorientierten Organisatioìen (NPOs) in Asien, wetche mindestens eines der
fotgeñden Kriterien erfütteñ. Sie setzen sich für die Ausbitdung v'a' von Kindern ein'
wetche in armen und/oder tändtichen Gemeinschaften teben. Die Ausbitdung soltte die

Schaffung von Bewusstsein betreffend umweltfreundtichen und nachhattigen Ver-

hattensweisen beinhalten. Zudem sottte eine persöntiche und langfristige Beziehung mit
den Organisationen zustandekommen.

Der Verein ist unabhängig, potitisch und konfessione[[ neutral und nicht gewinnorientiert'

Art. 3
Der Sitz des Vereins befindet sich in Zürich (ZH). Der Verein besteht auf unbeschränkte
Dauer.

Organisation
Art. 4
Die Organe des Vereins sind:. dieGeneratversammtung;. der Vorstand.

Art. 5
Die Mittet des Vereins bestehen aus:. spendengetdern (diese fliessen vottumfängtich in die Hitfsprojekte ein);

. Gönnerbeiträgen: Finanzmittet, welche ats Gönnerbeitrag deklariert sind, werden
zur Deckung ães Aufwandes aus der Vereinstätigkeit eingesetzt. Zu diesem Aufwand
zähten insbesondere Bank- und Postspesen (inkt. Kreditkartenkommissionen).

Das Geschäftsjahr beginnt jeweits am 1. Januar und endet am 31 ' Dezember'

Für die Verbindtichkeiten des vereins wird mit dem Vereinsvermögen gehaftet; eine
persöntiche Haftung der Mitgtieder ist ausgeschtossen.



Mitgtiedschaft
Art. 6
Die Mitgtìedschaft steht atten Personen und Organisationen offen, die ein lnteresse an der
Erreichung der in Art.2 genannten Vereinszwecke haben'

Art.7
Beitrittsgesuche sind an den Vorstand zu richten. Der Vorstand entscheidet über die
Aufnahm-e neuer Mitgtieder und informiert die Generalversammtung darüber'

Art. B

Die Mitgtiedschaft ertischt durch:
a) den Ãustritt (mit einer schrifttichen Erktärung an den Vorstand);
Oi ¿en Ausschtuss aus *wichtigen Gründe¡- 1Vãruntreuung, Handtungen wetche gegen den

Vereinszweck gehen).

Verantworttich fiir den Ausschluss ist der Vorstand.

Generalversammlung
Art. 9
Die Generalversammtung bitdet das oberste Organ des Vereins. Sie besteht aus allen
Mitgliedern des Vereins.

Art. 10
Die Generatversammlung ist für fotgende Aufgaben zuständig:

- Verabschiedung und Änderung der Statuten;
. Waht der Vorstandsmitglieder;. Festtegung der Ausrichiung der Arbeit und Leitung der Vereinsaktivitäten;
. Genehmigung der Berichte, Abnahme der Jahresrechnung und Budgetbeschluss;
. EntscheiJ tiUèr die Enttastung der Vorstandsmitgtieder'

Die Generalversammtung kann sich zu jedem Thema, das sie nicht einem anderen Organ

anvertraut hat, äussern oder dazu aufgefordert werden'

Art. 11
Der Vorstand kann fatts nötig eine ausserordenttiche Generatversammtung einberufen

ArT.. 12
Die Generatversammtung wird vom Präsidenten/von der Präsidentin des Vorstands oder von

einem anderen Vorstandsmitgtied geteitet.

Art. 13
Beschtüsse der Generatversammtung werden mit einfachem Mehr der anwesenden
Mitgtieder gefasst. Bei Stimmengteichheit gibt der/die Vorsitzende den Stichentscheid.

Art. 14
Die Generatversammtung tritt mindestens einmal jährtich nach Einberufung durch den

Vorstand zusammen.

Art. 15
Die Tagesordnung der jährtichen (sprich ordenttichen) Generatversammtung umfasst:

. den Bericñt deí Vorstands'über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr;

. den Austausch oder Entscheid über die zukünftige Entwicktung des Vereins;

. die Berichte des Kassiers;. die WahI der Vorstandsmitgtieder;. andere Vorschläge.



Art. 16
Eine ausserordenttiche Generatversammtung findet auf Einberufung des Vorstands statt.

Vorstand
Art. 17
Der Vorstand ist für die Umsetzung und Ausführung der Beschti.-isse der
Generalversammtung zuständig. Er teitet den Verein und ergreift atle nötigen Massnahmen,
um den Vereinszweck zu erreichen. Der Vorstand entscheidet in allen Fragen, die nicht
ausdrücktich der Generatversammtung vorbehatten sind.

Art. 18
Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgtiedern, die jeweits für ein Jahr von der
Generatversammtung gewähtt werden. Der Vorstand konstituiert sich setbst. Der Vorstand
trifft sich so oft wie es die Geschäfte des Vereins erfordern'

Art. 19
Der Verein wird durch die Kottektivunterschrift von zwei Vorstandsmitgtiedern verpflichtet

Art. 20
Die Aufgaben des Vorstands sind:. Érgreifen der nötigen Massnahmen zur Erreichung der Vereinszwecke;

. Eiñberufung von oidenttichen und ausserordenttichen Generatversammlungen;

. Entscheld über die Aufnahme und den Austritt sowie den attfättigen Ausschtuss von
Mitgtiedern;. Kontrotte der Einhattung der Statuten, Verfassen von Reglementen sowie
Verwattung des Verei nsvermögens'

Art.21
Der Vorstand ist für die Buchführung des Vereins zuständig

Auflösung
Art.22
Die Auftösung des Vereins wird von der Generatversammlung beschlossen und erfordert
eine Zweidrittetsmehrheit der anwesenden Mitgtieder. Besitzt der Verein Aktiven, so gehen

diese auf eine Organisation mit ähntichen Zwecken über.

Diese Statuten wurden von der Gründungsversammlung am 13'12'2015 in Zürich
angenommen.

lm Namen des Vereins,

Die Präsidentin: Frau Dr. Lisa Bounoure

Der Vizepräsident Dr. James Gtattfetder

Der Kassier: rr Dr. Nico Perony


